
510 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für innere Angelegenheiten 

über die Regierungsvorlage (~~7 der Beila
gen): Bundesgesetz über die Anderung von 
Familiennamen und Vorname~ (Namensände-

rungsgesetz - NAG) 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf soll das 
mit Verordnung eingeführte deutsche Gesetz über 
die Änderung von Familiennamen und Vornamen 
vom 5. Jänner 1938, RGBI. I S 9 ersetzt werden. 
Der Entwurf regelt den Anwendungsbereich des 
vorgeschlagenen Bundesgesetzes, die V orausset
zungen für die Bewilligung der Änderung des 
Familiennamens oder Vornamens, die Erstreckung 
der Wirkung einer Änderung des Familiennamens 
auf andere Personen, das der Bewilligung vorange
hende Verfahren und die Mitteilung der N amens
änderung an die Behörden, die auf Grund ihres 
Aufgabenbereichs davon Kenntnis erlangen müs
sen. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten hat 
die Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
18. März 1988 in Verhandlung genommen. In der 
Debatte, an der sich die Abgeordneten Dr. Helene 
Par t i k - P abi e, Dr. E r mac 0 r a, Bur g -
s t a II e rund EI m eck er sowie der Bundesmi
nister für Inneres B I e c h a beteiligten, brachten 
die Abgeordneten E I m eck e rund Bur g -
s t a II e r einen gemeinsamen Abänderungsantrag 

Helmuth Stocker 

Berichterstatter 

ein. Abgeordnete Dr. Helene Par t i k - P abi e 
brachte ebenfalls einen Abänderungsantrag ein, 
dem die Abgeordneten E I m eck e r, Bur g -
st alle rund S rb beitraten. 

Der Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. 
Helene Part i k - P abi e, EI m eck er, B ur g -
s t a II e rund S r b wurde wie folgt begründet: 

Die bisher geltende Regelung des § 4 erstreckte 
sich auf die unter elterlicher Gewalt stehenden Kin
der, nicht aber auf den Ehegatten. Das bürgerliche 
Recht sieht zwar im § 93 ABGB die Führung des 
gleichen Familiennamens durch die Ehegatten vor, 
in begründeten . Ausnahmefällen hat sich aber 
gezeigt, daß eine Beibehaltung des bisherigen 
Namens aus wirtschaftlichen oder sozialen Grün
den für einen Ehepartner zweckmäßig sein kann. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung der erwähnten Abän
derungsanträge einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für innere Angelegenheiten somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem an g e -
sc h los sen enG e set zen t w ur f die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1988 '03 18 

Elmecker 

Obmann 
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2 510 der Beilagen 

Bundesgesetz vom XXX:XXXX:XXX 
über die Änderung von Familiennamen .!md 
Vornamen (Namensänderungsgesetz - NAG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Antrag auf Namensänderung 

§ 1. (1) Eine Änderung des Familiennamens oder 
Vornamens ist auf Antrag zu bewilligen, wenn ein 
wichtiger Grund im Sinn des § 2 vorliegt, § 3 der 
Bewilligung nicht entgegensteht und die N amens
änderung betrifft 

1. einen österreichischen Staatsbürger; 
2. einen Staatenlosen oder eine Person unge

klärter Staatsangehörigkeit, wenn sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben; 

3. einen Flüchtling im Sinn der Konvention über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBI. 
Nr.55/1955 und des Protokolls über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/ 
1974, wenn er seinen Wohnsitz, mangels eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland hat. 

(2) Insoweit der Antragsteller in seiner 
Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, hat der gesetzli
che Vertreter den Antrag einzubringen. Die Ein
bringung bedarf der persönlichen Zustimmung des· 
Antragstellers, wenn dieser das 14. Lebensjahr voll
endet hat. 

(3) Ist der Antragsteller verheiratet, bedarf der 
Antrag auf Änderung seines Familiennamens der 
Zustimmung des anderen Ehegatten, wenn dieser 
den gleichen Familiennamen führt. 

Voraussetzungen der Bewilligung 

§ 2. (1) Ein wichtiger Grund für die Änderung 
des Familiennamens liegt vor, wenn 

1. der bisherige Familienname lächerlich oder 
anstößig wirkt; 

2. der bisherige Familienname schwer auszu
sprechen oder zu schreiben ist; 

3. der Antragsteller ausländischer Herkunft ist 
und einen Familiennamert erhalten will, der 
ihm die Einordnung im Inland erleichtert und 

der Antrag innerhalb von zwei Jahren nach 
dem Erwerb der österreichischen Staatsbür
gerschaft gestellt wird; 

4. der Antragsteller den Familiennamen erhalten 
will, den er bisher in gutem Glauben, dazu 
berechtigt zu sein, geführt hat; 

5. der Familienname des Antragstellers auf 
Grund eines von seinem gesetzlichen Vertre
ter eingebrachten und ohne persönliche 
Zustimmung des Antragstellers bewilligten 
Antrags geändert worden ist und innerhalb 
von zwei Jahren nach erlangter voller 
Geschäftsfähigkeit die Rückführung in den 
früheren Familiennamen beantragt wird. 

6. der minderjährige Antragsteller den Familien-' 
namen der Person erhalten soll, der die Perso
nensorge für ihn zukommt oder in deren 
Pflege er sich befindet und das Wohl des 
Minderjährigen ohne die Änderung des Fami
liennamens gefährdet ist; 

7. der Antragsteller glaubhaft macht, daß die 
Änderung des Familiennamens notwendig ist, 
um unzumutbare Nachteile in wirtschaftlicher 
Hinsicht oder in seinen sozialen Beziehungen 
zu vermeiden und diese Nachteile auf andere 
Weise nicht abgewendet werden können. 

(2) Die in Abs. 1 Z 1 bis 5 und 7 angeführten 
Gründe gelten auch für die Änderung von Vorna
men; ein wichtiger Grund liegt weiter vor, wenn 

1. das minderjährige Wahlkind andere als die 
bei der Geburt gegebenen Vomamen erhalten 
soll und der Antrag innerhalb von zwei Jahren 
nach der Bewilligung der Annahme an 
Kindesstatt oder dem Erwerb der österr~ 
reichischen Staatsbürgerschaft eingebracht 
wird; 

2. der Antragsteller nach Änderung seiner Reli
gionszugehörigkeit einen zur nunmehrigen 
Religionsgemeinschaft in besonderer Bezie
hung stehenden Vornamen erhalten oder 
einen zur früheren Religionsgemeinschaft in 
besonderer Beziehung stehenden Vomamen 
ablegen will und der Antrag innerhalb von 
zwei Jahren nach der Änderung der Reli
gionszugehörigkeit eingebracht wird; 

3. ein Vorname nicht dem Geschlecht des 
Antragstellers entspricht. 
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510 der Beilagen 3 

Versagung der Bewilligung 

§ 3. Die Änderung des Familiennamens oder 
Vornamens darf nicht bewilligt werden, wenn 

1. die Änderung des Familiennamens die Umge
hung von Rechtsvorschriften ermöglichen 
würde; 

2. der beantragte Familienname lächerlich, 
anstößig oder für die Kennzeichnung von 
Personen im Inland nicht gebräuchlich ist; 

3. der beantragte Familienname von einer ande
ren Person rechtmäßig geführt wird, der ein 
berechtigtes Interesse am Ausschluß des 
Antragstellers von der Führung des gleichen 
Familiennamens zukommt; 

4. der beantragte Familienname aus mehreren 
N amen zusammengesetzt ist, sofern nicht der 
Antragsteller in Anwendung des § 2 Abs. 1 
Z 6 den Familiennamen einer Person erhalten 
soll, die rechtmäßig einen aus mehreren 
Namen zusammengesetzten Familiennamen 
führt; 

5. der beantragte Vorname nicht gebräuchlich 
oder dem Wohl des Kindes abträglich ist oder 
als erster Vorname nicht dem Geschlecht des 
Antragstellers entspricht; 

6. im Fall des § 2 Abs.2 Z 1 das Wahlkind 
bereits das zweite Lebensjahr vollendet hat. 
Wird jedoch glaubhaft gemacht, daß durch 
die beantragte Vornamensänderung das Wohl 
des Kindes nicht gefährdet wird, ist sie den
noch zu bewilligen. 

Erstreckung der Wirkung auf den Ehegatten 

§ 4. Die einem Ehegatten bewilligte Änderung 
des Familiennamens erstreckt sich auf den anderen 
Ehegatten, wenn dieser dem Personenkreis des § 1 
Abs. 1 angehört und den gleichen Familiennamen 
führt. 

Diese Wirkung ist im Bescheid auszuschließen, 
wenn dies von' einem der Ehegatten mit Zustim
mung des anderen beantragt und glaubhaft 
gemacht wird, daß die Beibehaltung des bisherigen 
Familiennamens notwendig ist, um unzumutbare 
Nachteile in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht 
zu vermeiden und diese Nachteile auf andere 
Weise nicht abgewendet werden können. 

Erstreckung der Wirkung auf Kinder 

§ 5. (1) Die Änderung des Familiennamens bei
der Ehegatten (§ 4) erstreckt sich auf 

a) ein gemeinsafges eheliches Kind; 
b) ein gemeinsam an Kindesstatt angenomme

nes Kind; 
c) ein von einem Ehegatten an Kindesstatt 

angenommenes Kind des anderen Ehegatten; 
d) ein uneheliches Kind der Ehefrau, dem der 

Ehemann seinen Familiennamen gegeben hat. 

(2) Die Änderung des Familiennamens der Mut
ter eines unehelichen Kindes erstreckt sich auf die
ses, ebenso die Änderung des Familiennamens des 
Vaters, dessen Vaterschaft festgestellt ist, wenn er 
dem Kind seinen Familiennamen gegeben hat. 

(3) Die Wirkungen nach Abs. 1 und 2 sind im 
Bescheid auf Antrag beider Ehegatten (Abs. 1) oder 
der Mutter (Abs. 2) auszuschließen, wenn das 
Wohl des Kindes ohne die Beibehaltung des bishe
rigen Familiennamens gefährdet ist. 

(4) Die Änderung des Familiennamens des Kin
des nach Abs. 1 und 2 erstreckt sich auf dessen 
Kind im Sinn des Abs. 1. 

(5) Die Wirkungen des Abs. 1,2 und 4 treten nur 
ein, wenn das Kind demPersonenkreis des § 1 
Abs. 1 angehört, minderjährig und ledig ist und bis
her den Familiennamen des Antragstellers geführt 
hat. Hat das Kind das 14. Lebensjahr vollendet, tre
ten die Wirkungen überdies nur ein, wenn das Kind 
dem persönlich zugestimmt hat. 

Zustimmungen 

§ 6. (1) Die Zustimmung nach § 1 Abs.2 und 3 
sowie § 5 Abs. 5 ist vor der Bewilligung der Ände
rung des Familiennamens der nach § 7 zuständigen 
Behörde zu erklären. 

(2) Hat das zustimmungsberechtigte Kind seinen 
Wohnsitz, mangels eines solchen seinen gewöhnli
chen Aufenthalt im Inland, ist die Erklärung münd
lich bei der nach § 7 zuständigen oder bei der von 
dieser um die Vernehmung des Kindes. ersuchten 
Bezirksverwaltungsbehörde anzubringen. In den 
übrigen Fällen kann die Zustimmungserklärung 
schriftlich oder mündlich angebracht werden. 

Zuständigkeit 

§ 7. Die Bewilligung der Änderung des Familien
namens und des Vornamens obliegt der Bezirksver
waltungsbehörde, in deren örtlichen Wirkungsbe
reich der Antragsteller seinen Wohnsitz, mangels 
eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Hat der Antragsteller weder einen Wohnsitz noch 
einen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, ist die 
Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, in deren ört
lichen Wirkungsbereich der Antragsteller seinen 
letzten Wohnsitz im Inland hatte. Ergibt sich auch 
danach keine Zuständigkeit, ist der Magistrat der 
Stadt Wien als Bezirksverwaltungsbehörde zustän
dig. 

Parteien 

§ 8. (1) Die Stellung einer Partei kommt in einem 
Verfahren auf Änderung des Familiennamens oder 
Vornamens jedenfalls zu 

1. dem Antragsteller; 
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4 510 der Beilagen 

2. dem Ehegatten des Antragstellers, wenn die
ser den gleichen Familiennamen führt; . 

3. dem Kind, das das 14. Lebensjahr vollendet 
hat, wenn sich die Wirkung einer Änderung 
des Familiennamens gemäß § 5 auf dieses 
erstreckt oder erstrecken würde, falls nicht 
ein Antrag gemäß § 5 Abs. 3 gestellt worden 
wäre; 

4. der Person, die im Sinn des § 3 Z 3 in ihren 
berechtigten Interessen berührt ist; 

5. den Eltern eines minderjährigen Kindes, 
soweit sie nicht als dessen gesetzlicher Vertre
ter den Antrag eingebracht haben. 

(2) Kinder zwischen dem vollendeten 10. und 
14. Lebensjahr, für die ein Antrag auf Änderung 
ihres Familiennamens oder Vornamens eingebracht 
wurde oder auf die sich die Wirkung einer Ände
rung des Familiennamens gemäß § 5 erstreckt oder 
erstrecken würde, falls nicht ein Antrag gemäß § 5 
Abs. 3 eingebracht worden wäre, sind anzuhören. 

(3) Sind Parteien gemäß Abs. 1 Z 4 der Behörde 
namentlich nicht bekannt, ist eine mündliche Ver
handlung anzuberaumen und im Sinn des § 41 
A VG 1950 bekanntzumachen. 

Mitteilungen 

§ 9. Die Behörde hat die Änderung eines Fami
liennamens oder eines Vornamens allen Verwal
tungsbehörden und Gerichten schriftlich mitzutei
len, für die die Kenntnis davon eine wesentliche 
Voraussetzung für die Wahrnehmung der ihnen 
gesetzlich übertragenen Aufgaben bildet. 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

§ 10. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesge
setzes verlieren folgende Rechtsvorschrlften, soweit 
sie zu diesem Zeitpunkt noch in Geltung gestanden 
sind, ihre Wirksamkeit: 

1. die Verordnung über die Einführung von 
namens rechtlichen Vorschriften im Lande 
Österreich und in den sudetendeutschen 
Gebieten vom 24. Jänner 1939, deutsches 
RGBI. I S 81; 

2. das Gesetz über die Änderung von Familien
namen und Vornamen vom 5. Jänner 1938, 
deutsches RGBI. I S 9; 

3. die Erste Verordnung zur Durchführung des 
Gesetzes über die Änderung von Familienna
men und Vornamen vom 7. Jänner 1938, 
deutsches RGBI. I S 12. 

(2) Verfahren, die vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes eingeleitet wurden, sind nach den 
in Abs. 1 angeführten Rechtsvorschriften fortzuset
zen. 

(3) Zwischenstaatliche Übereinkommen auf dem 
Gebiet des Namensrechts werden durch dieses 
Bundesgesetz nicht berührt. 

§ 11. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 
1988 in Kraft. 

(2) Verordnungen können von dem der Kund
machung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an 
erlassen werden. Sie treten frühestens mit diesem 
Bundesgesetz in Kraft. 

§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Inneres betraut. 
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